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174 2. Satzung zur Änderung der Satzung für das  
Kommunalunternehmen Stadtentwässerungs- 
betriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Köln vom 05. November 2009 in der Fassung 
der 1. Satzung zur Änderung der Satzung für das 
Kommunalunternehmen Stadtentwässerungsbetriebe  
Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts vom 17. Juni 2014 
vom 23. Juni 2020

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 26.03.2020 
aufgrund des § 114a der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (SGV. NRW. 
2023) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – 
diese Satzung beschlossen:

§ 1
In § 1 Absatz 2 Satz 3 der Satzung für das Kommunalunter-
nehmen Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffent-
lichen Rechts der Stadt Köln vom 05.11.2009 wird die Kurzbe-
zeichnung „StEB“ mit dem Zusatz „Köln“ ergänzt.

§ 2
(1)	 In § 2 Absatz 1 der Satzung für das Kommunalunterneh-

men Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts der Stadt Köln vom 05.11.2009 werden 
in Ziffer 1 der Gesetzesbezug zu „§ 53 Absatz 1 Landes-
wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen“ durch 
den Gesetzesbezug zu „§ 46 Abs. 1 Landeswassergeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen“ und der Geset-
zesbezug zu „§ 18a Wasserhaushaltgesetztes“ durch den 
Gesetzesbezug zu „§ 56 Wasserhaushaltsgesetz“ ersetzt.

(2)	 In Ziffer 5 wird der Gesetzesbezug zu „§ 3 Abs. 1 Nr. 3 
LWG“ durch den Gesetzesbezug zu „§ 2 Abs. 1 Nr. 3 
LWG“ ersetzt. Ferner werden der Bezug auf „§ 91 Abs. 1 
Nr. 2 LWG“ durch den Bezug auf „§ 62 Abs. 1 Nr. 2 LWG“ 
und der Bezug auf § 89 Abs. 1 LWG durch den Bezug auf 
§ 68 Abs. 1 LWG geändert.

§ 3
In § 2 Absatz 1 der Satzung für das Kommunalunternehmen 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Köln vom 05.11.2009 wird nach Absatz 1 
und vor Absatz 2 folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a)	 Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, mit den im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung seiner wasser-
wirtschaftlichen Aufgaben gemäß Absatz 1 Ziffer 1 bis 
3a anfallenden Energiepotentialen auf dem Gebiet der 
Stadt Köln einen Beitrag zu einer nachhaltigen Versor-
gung mit Elektrizität, Gas und Wärme zu leisten. Zu 
diesem Zweck kann das Kommunalunternehmen die 
erforderlichen technischen Anlagen planen, bauen und 
betreiben.“
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§ 4
In § 7 Absatz 4 der Satzung für das Kommunalunternehmen 
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Köln vom 05.11.2009 wird der Bezug auf  
„§ 53 Abs. 1 LWG“ in Bezug auf „§ 47 Abs. 1 LWG“ geändert.

§ 5
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

  oder
 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 23.06.2020 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Henriette Reker

 

 

175 64. Anordnung der Kostenspaltung gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung eines 
Erschließungsbeitrages vom 29. Juni 2001

Der Verkehrsausschuss des Rates der Stadt Köln hat in sei-
ner Sitzung am 26.05.2020 gemäß § 8 der Satzung der Stadt 
Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages vom 
29.06.2001 beschlossen, dass für die nachfolgend aufgeführ-
ten Erschließungsanlagen der Erschließungsbeitrag für die 
bezeichneten Teileinrichtungen in dem angegebenen Umfang 
selbständig erhoben wird:

Kölnstraße Fb, Ge, Ge/Ra, Pa, StrGr, StrB, E
von Am Feldrain bis 
Seniorenweg
Köln-Sürth

Loorweg (einschließ- Fb, Ge, Pa (Hauptzug) Mv (Stich-
lich Stichwege Parz. wege), E, Bel
376 und 378)
von Kreisverkehr 
Hauptstraße/Ranzeler 
Straße bis Haus Nr. 92 
(Ende der Bebauung)
Köln-Zündorf

Lülsdorfer Straße/ Fb, Ge, StrGr, StrB, E, Bel
Sandbergstraße
von Rheinbergstra-
ße/An der Mühle bis 
Sandbergstr. 147 
(Ende der Bebauung)
Köln-Langel

Die verwendeten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

Fb Fahrbahn
Ge Gehweg
Ge/Ra kombinierter Geh-/Radweg
Pa Parkflächen
Mv Mischverkehrsfläche
E Entwässerungseinrichtung
Bel Beleuchtungseinrichtung
StrGr Straßenbegleitgrün
StrB Straßenbäume

Köln, den 25.06.2020 Die Oberbürgermeisterin
 In Vertretung
 gez. Andrea Blome
 Beigeordnete

176 Öffentliche Bekanntmachung des Umwelt- und 
Verbraucherschutzamtes der Stadt Köln als Untere 
Wasserbehörde 
Allgemeinverfügung zur Einschränkung der Wasser- 
entnahme aus oberirdischen Gewässern

Aufgrund § 21 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in seiner Neufassung 
mit Stand vom 30. Juli.2019 erlässt die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Köln nachfolgende Allgemeinverfügung:

1. Jegliche Entnahme von Wasser aus Fließgewässern (Bä-
chen) auf dem Gebiet der Stadt Köln, die den wasser-
rechtlichen Vorschriften unterliegen, wird untersagt.

2. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsübli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben und gilt bis 
einschließlich 31. Oktober 2020.

 Eine Verlängerung des Zeitraums ist bei weiterer Fortdau-
er der extremen Trockenheit möglich.

3. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird 
angeordnet.

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs.

Begründung:
Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt der Stadt Köln ist 
als Untere Wasserbehörde gemäß § 114 Landeswassergesetz 
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NRW in Verbindung mit § 1 Zuständigkeitsverordnung Um-
weltschutz (ZustVU NRW) mit seinem Anhang 2 Ziffer 22.1.7 
ZuStVU sowie § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) für den Erlass dieser Entscheidung zuständig.

Die örtliche Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde zum 
Erlass dieser Allgemeinverfügung ergibt sich aus § 4 Ord-
nungsbehördengesetz.

Bereits in den Sommermonaten der vorangegangenen Jahre 
2018 und 2019 herrschte aufgrund von ausbleibenden bzw. 
geringfügigen Niederschlägen eine langanhaltende Trocken-
heit. Die aktuelle Situation der Fließgewässer wird aufgrund 
der äußerst geringen Niederschläge im Frühjahr 2020 wei-
terhin verschärft. Die meisten Gewässer auf dem Gebiet der 
Stadt Köln führen nur noch wenig bzw. kein Wasser mehr und 
drohen, wie der Frankenforstbach, trocken zu fallen. Dies gilt 
insbesondere für den Flehbach, Selbach, Wasserbach und 
Kurtenwaldbach. Aufgrund ständiger Beobachtungen und 
Kontrollen der Gewässer der zuständigen Stellen ist eine 
verminderte Wasserführung bei den übrigen Gewässern wie 
Strunde und Kemperbach bereits feststellbar. Mit einer Ent-
spannung der Situation ist – auch unter Berücksichtigung 
möglicher, lokaler, kurzzeitiger Niederschläge – nicht zu rech-
nen. Nach einer Ende Mai veröffentlichten Meldung der Welt-
organisation für Meteorologie (WMO) ist auf der Nordhalbku-
gel mit einem Rekordsommer mit extremen Temperaturen und 
fehlenden Niederschlägen zu rechnen.

Aufgrund der geringen Wasserstände werden die Gewässer 
sowie die im und am Wasser lebenden Organismen und Pflan-
zen nachhaltig gestört. Das Abpumpen bzw. die Entnahme 
von Wasser aus oberirdischen Gewässern verstärkt die Beein-
trächtigung erheblich. Ungeregelte, unbeschränkte und viel-
fache Entnahmen von Wasser bedrohen dabei nicht nur die 
Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern, sondern gefährden 
auch die notwendige, natürliche Selbstreinigung der Gewäs-
ser. Bedingt durch die niedrigen Wasserstände sinkt die Sau-
erstoffzufuhr, während die Wassertemperatur steigt. Dies führt 
zu einer massiven Störung der Gewässerökologie und des 
Wasserhaushaltes sowie zu einer nachhaltigen und weitrei-
chenden Schädigung der Lebensräume der aquatischen Tiere 
und der Pflanzen.

Grundsätzlich dürfen Eigentümer von Gewässergrundstücken 
und Anlieger gemäß § 26 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
mit Stand vom 11. Juni 2019 Wasser für den eigenen Bedarf 
nach § 19 Abs. 1 Wassergesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (LWG) per Handschöpfung aus oberirdischen Gewässern 
entnehmen, wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden 
und keine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit, 
keine wesentliche Verminderung der Wasserführung sowie 
keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu er-
warten sind.

Abweichend von § 26 WHG kann die Stadt Köln als zustän-
dige Behörde nach § 21 LWG den Eigentümer- und Anlieger-
gebrauch beschränken, um zu verhindern, dass andere be-
einträchtigt werden, schädliche Gewässerveränderungen zu 
besorgen sind oder die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
erheblich oder nachteilig beeinträchtigt wird. Hiervon wird aus 
Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Ord-
nung des Wasserhaushalts und des Schutzes der Natur, Ge-
brauch gemacht.

Die Untersagung der Entnahme von Wasser aus den Fließge-
wässern ist verhältnismäßig.

Die Beschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs 
ist geeignet, um vorsorglich die Funktion des Wassers als Le-
bensgrundlage und gewässerökologische Belange in Bezug 
auf die im Wasser lebenden Organismen und Pflanzen in einem 
ausreichenden Lebensraum zu schützen und zu erhalten. An-
gesichts der extremen Wetterlage und der damit verbundenen 
akuten Gefährdung für die Gewässer ist die Allgemeinverfü-
gung auch erforderlich. Andere mildere und gleich geeignete 
Mittel zum Erhalt der ökologischen, wassermengenmäßigen 
und wasserwirtschaftlichen Anforderungen sind nicht ersicht-
lich. Eine Pressemitteilung der Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln vom 19.05.2020, in der die Bevölkerung über den Zu-
stand der durch die Trockenheit beeinträchtigten Fließgewäs-
ser und zwangsläufig die in Mitleidenschaft gezogenen aquati-
schen Lebensräume informiert und insbesondere die Bachan-
lieger zum Verzicht der Wasserentnahme aufgerufen worden 
ist, reicht nicht aus, um den Schutz der Gewässer zu erreichen.

Im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung muss 
daher das Interesse der Anlieger und Eigentümer an einer er-
laubnisfreien Benutzung eines Gewässers in Anbetracht der 
Bedrohungslage für die Lebensräume sowie die gesamte Ord-
nung des Wasserhaushalts der betroffenen Gewässer zurück-
treten. Gemäß den allgemeinen Grundsätzen der Gewässer-
bewirtschaftung nach § 6 WHG sind die Gewässer nachhaltig 
zu bewirtschaften, unter anderem mit dem Ziel, ihre Funktions- 
und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu ver-
bessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Verän-
derungen von Gewässereigenschaften.

Vor diesem Hintergrund ist die Allgemeinverfügung auch ins-
gesamt verhältnismäßig.

In Ausnahmefällen kann Inhabern von wasserrechtlichen Er-
laubnissen, die zur Wasserentnahme oder -ableitung aus 
oberirdischen Gewässern berechtigen, auf Antrag eine wi-
derrufliche Ausnahmegenehmigung nach fachlicher Prüfung 
erteilt werden. Damit sind die Interessen der Eigentümer von 
Gewässergrundstücken und der Anlieger angemessen berück-
sichtigt. Hierbei gilt im Sinne der gebotenen Mindestwasser-
führung gemäß § 33 WHG zu berücksichtigen, dass das Auf-
stauen eines oberirdischen Gewässers oder das Entnehmen 
oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer 
nur zulässig ist, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt.

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird gem. 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet, da sie im öffentlichen Interesse liegt. Eine Klage ge-
gen diese Allgemeinverfügung hat damit keine aufschiebende 
Wirkung. Ein begründetes öffentliches Interesse liegt vor, weil 
dem Vollzug der Verfügung gegenüber dem Interesse Ein-
zelner nach Abwägung sämtlicher rechtlicher und sachlicher 
Gesichtspunkte Vorrang einzuräumen ist. Hierbei wurden alle 
betroffenen Rechtsgüter und Interessen, insbesondere die In-
teressen der Eigentümer und Anlieger abgewogen. Dabei galt 
es zu berücksichtigen, dass durch weitere Wasserentnahmen 
bei derzeitig vorherrschenden Wetterverhältnissen die Ord-
nung des Wasserhaushaltes sich drastisch verschlechtert, so 
dass durch weitere unkontrollierte Entnahmen der zur Auf-
rechterhaltung der wasserbiologischen Vorgänge erforderliche 
Mindestabfluss nicht mehr gewährleistet ist.
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Nach Abwägung der betroffenen Belange muss dem öffent-
lichen Interesse an einer schnellstmöglichen Versagung der 
Wasserentnahme der Vorrang gegeben werden. Die Eilbe-
dürftigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung ergibt 
sich ferner insbesondere aus dem erforderlichen Schutz sehr 
hoher Rechtsgüter, welche auch in Bezug auf die natürlichen 
Lebensgrundlagen und dem Tierschutz in Artikel 20a Grund-
gesetz verankert sind.

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Widerrufsvorbe-
halt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW (VwVfG). Die Allgemeinverfügung kann jederzeit – auch 
kurzfristig – insbesondere aus Gründen der aktuellen Wetterla-
ge und der davon abhängigen wasserwirtschaftlichen Situati-
on widerrufen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, in 
Köln erhoben werden.

Hinweis
Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle oder in elektronischer Form ein-
gereicht werden. Rückfragen sind unmittelbar an das Verwal-
tungsgericht Köln zu stellen.

Die Einhaltung des Entnahmeverbotes wird überwacht. Auf die 
Bußgeldvorschriften des § 103 WHG wird hingewiesen. Ver-
stöße können mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahn-
det werden.

Köln, den 08. Juli 2020 

Die Oberbürgermeisterin
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Im Auftrag
Konrad Peschen
Amtsleiter

177 Jahresabschluss der Gebäudewirtschaft der Stadt 
Köln zum 31.Dezember 2018

In seiner Sitzung vom 26.03.2020 hat der Rat der Stadt Köln 
folgenden Beschluss gefasst:

Der Rat stellt gemäß § 4 Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in Verbindung mit § 4 der 
Betriebssatzung der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln den 
Jahresabschluss zum 31.12. 2018 der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln fest. Im Saldo ergibt sich eine Unterdeckung von 
14,4 Mio. Euro, die vom städtischen Haushalt auszugleichen 
ist. Das Jahresergebnis – nach Ergebnisausgleich mit der 
Kernverwaltung – beträgt 0,00 Euro.

Abschließender Vermerk der gpaNRW

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum  
31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 
des 2.NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Be-
triebes  Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Zur Durchführung 

der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner, Köln, be-
dient.

Diese hat mit Datum vom 28.10.2019 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Köln:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Gebäudewirtschaft der 
Stadt Köln, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Köln, für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 ge-
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den 
landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Einrichtung zum 31.12.2018 
sowie deren Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Einrichtung. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB i. V. m. § 106 GO NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt, Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Einrichtung unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der Betriebsleitung und des Betriebsausschus-
ses für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den lan-
desrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Sat-
zung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt. Ferner ist die 
Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebs-
leitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Einrichtung zur Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Einrichtung abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebs-
leitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden An-
gaben. 

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von der Betriebsleitung angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen

•	 oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Einrichtung ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt.
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•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine  Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Einrichtung.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebs-
leitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientier-
ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Rödl &Partner ausgewertet und eine Analy-
se anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 
folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich.

Herne, den 08.04.2020
gpaNRW
Im Auftrag
Gregor Loges

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2018 liegen bei der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Köln, Ottoplatz 1, 50679 Köln, Raum 06C 17, 
zur Einsicht aus.

178 Öffentliche Auslegung des Planänderungsbeschlusses  
zur Änderung des Planfeststellungsbeschlusses 
gemäß § 18 AEG i.V.m § 76 Abs. 1 VwVfG für das 
Vorhaben „5. Planänderung PFA 12 NBS Köln-Rhein/
Main“ in der Stadt Köln, Bau-km 4,234–6,232 der 
Strecke NBS Köln-Rhein/Main

Bekanntmachung

Planänderungsbeschluss zur Änderung des Planfeststellungs-
beschlusses gemäß § 18 AEG i.V.m § 76 Abs. 1 VwVfG für das 
Vorhaben „5. Planänderung PFA 12 NBS Köln-Rhein/Main“ in 
der Stadt Köln, Bau-km 4,234–6,232 der Strecke NBS Köln-
Rhein/Main

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle Köln, vom 06.03.2020, Az. 641pä/001-2016#011, 

liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Planes (ein-
schließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 
13.07.2020 bis 27.07.2020 (einschließlich)

bei der Stadtverwaltung Köln, Bauverwaltungsamt, Stadt-
haus, Westgebäude, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 14C46

montags und donnerstags:� 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
dienstags:� 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags:� 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Beschränkungen durch 
das Corona-Virus das Stadthaus derzeit nur nach vorheriger 
Anmeldung betreten werden kann. Anmeldungen können Sie 
telefonisch unter 0221-221-22733 oder per Mail unter 62-plan-
verfahren@stadt-koeln.de vornehmen. Die jeweils aktuell gel-
tenden Regelungen finden Sie unter https://www.stadt-koeln.
de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/
eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung.

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Ei-
senbahn-Bundesamt, Außenstelle Köln, Werkstattstraße 102, 
50733 Köln, eingesehen werden.

Der Planfeststellungsbeschluss ist von dem Eisenbahn-Bun-
desamt unter https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/PF/Beschluesse/Nordrhein_W/51_PAE_5_PAE_12_
NBS_Koeln_Rhein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
veröffentlicht.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die kei-
ne persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4  
Satz 3 VwVfG).

Köln, den 02.07.2020
Die Oberbürgermeisterin
Bauverwaltungsamt
Im Auftrag
Cornelia Müller
Amtsleiterin

179 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Thomas Matusiak

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 01.07.2020, 22.1116451.0018.9.21332309

mailto:62-planverfahren@stadt-koeln.de
mailto:62-planverfahren@stadt-koeln.de
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/infektionsschutz/corona-virus/eingeschraenkte-erreichbarkeit-der-stadtverwaltung
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Beschluesse/Nordrhein_W/51_PAE_5_PAE_12_NBS_Koeln_Rhein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Beschluesse/Nordrhein_W/51_PAE_5_PAE_12_NBS_Koeln_Rhein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Beschluesse/Nordrhein_W/51_PAE_5_PAE_12_NBS_Koeln_Rhein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.29, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Thomas Matusiak HS: Bergisch Gladbacher Str. 1148a, 51069 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Schneider

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Olivia Nathalie Noor

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 01.07.2020, 22.0829883.0005.0.3121

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.43, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Olivia Nathalie Noor HS: Äußere Kanalstr. 81, 50827 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Fuchs

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Lauro Antonio Da Silva Teixeira

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 29.06.2020, 22.1204967.0008.8.21327606

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.06, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Lauro AntonioDa Silva Teixeira HS: Im Wierzfeld 31, 51147 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 29.06.2020
Im Auftrag
gez. Hartung

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Byulent Kalyor

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer 2017 und Bescheid über Zin-
sen zur Gewerbesteuer 2017 vom 09.07.2020, 
212/11 – 206.327.296.904
Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 235, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Byulent Kalyor, Holweider Str. 40, 51065 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Galinger

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma Tallin Invest GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben für das Kalenderjahr 2020 
vom 13.07.2020, 212/21 – 121.346.210.010

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 506, Athener Ring 4, 50765 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Firma Tallin Invest GmbH, Maxstr. 15, 45127 Essen

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Grewelding

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Moses Kofi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 02.07.2020 – Abschiebungsandrohung, Ak-
tenzeichen: 333/102 VB 99/20

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Abteilung 
Rückkehrmanagement, Dillenburger, Str. 56-66, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Moses Kofi, o. f. W.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.07.2020
Im Auftrag
gez. Müller

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Musah Mohammed

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 01.07.2020 – Abschiebungsandrohung, Ak-
tenzeichen: 333/102 VB 96/20

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Abteilung 
Rückkehrmanagement, Dillenburger, Str. 56-66, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Musah Mohammed, o. f. W.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Müller

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hinko Hinkov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung vom 29.06.2020, Aktenzeichen: 
501/112-03.059409

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Hinko Hinkov, Bergisch-Gladbacher Str. 107, 51065 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 29.06.2020
Im Auftrag
gez. Kreten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ali, Ahmad

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 29.06.2020, 501/112-14.059228

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 29.06.2020
Im Auftrag
gez. Zinzius

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Angelo Lo Bue

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Informationen für den barunterhaltspflichtigen Elternteil, Aus-
kunftsersuchen, Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inver-
zugsetzung, 01.07.2020, 502/94 520/10-3179/3180

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Angelo Lo Bue, Gießener Str.44, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 01.07.2020
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen,  

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 146, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 30.06.2020
Im Auftrag
gez. Friedrich
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen
13.07.2020
(Montag)

Hauptausschuss 1
Rathaus Spanischer Bau
Ratssaal
16.30 Uhr

14.07.2020
(Dienstag)

Digitales Stadtgespräch
Bezirk Ehrenfeld
www.mitwirkungsportal-koeln.de
19.00–20.30 Uhr

(1) INFEKTIONSSCHUTZ: Aufgrund der Mindestabstände stehen weniger Plätze für Gremienmitglieder, Öffentlichkeit und Presse zur Verfügung.
 Bitte melden Sie sich unbedingt vorab bei der Schriftführung an!

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ und 
http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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